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Finanzamt Postleitzahl, Ort, Datum
FINANZAMT LÖRRACH | ; 79539 Lorrach,22.07.2024

Straße, Hausnummer

Steuernummer (Bitte bei Rückfragen angeben) Luisenstr. 10a
41007/13830 Organisationseinheit, Telefon

P 14 3038 6552 19 D001 D7A3

" Feststellung

SG 02/06, 07621 1678 - 366

DVo7.24  0,85DeutschePost Q Ca ]

Bescheid über  die  gesonderte
Freundeskreis Georg- Büchner-Gymnasium Fes ts te l lung  de r  E inha l t ung  de r
Rheinfelden e.V. z.Hd. Volker Weinberger satzungsmäßigen Voraus-
Grünewaldstr. 28 setzungen nach § 60a Abs. 1 AO
79618 Rheinfelden

*8605*0007546*2207*0007586*

|  Zutreffendes ist angekreuzt |

Es wird nach § 60a Abs. 1 AO gesondert festgestellt, dass die Satzung
[J  der vorgenannten Körperschaft ‘ der Körperschaft
(Bezeichnung der Körperschaft)

Freundeskreis Georg- Büchner-Gymnasium Rheinfelden e.V. z.Hd. Volker Weinberger, Grünewaldstr. 28, 79618 Rhein-
felden

in der Fassung vom 27.06.2023 die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO einhiilt.

Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen
Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in
Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen ($ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Fest-
stellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden
(8 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom
Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben ($ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsführung abhängt, die
der Nachprüfung durch das Finanzamt — ggf. im Rahmen einer Außenprüfung — unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf
die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung
entsprechen.

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht,
Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden ($ 63 AO). Über die Steuer-
vergünstigungen nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein
Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewäh-
rung der Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten und an das
Finanzamt abzuführen. ;

Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung im  Sinne der 88 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar

[ I  mildtatige [1  kirchliche Zwecke.

folgende gemeinnützige Zwecke:

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BStBI = Bundessteuerbilatt, EStG = Einkommensteuergesetz, EStDV = Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, KStG = Körperschaftsteuergesetz -
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hNachdruck nur  mit  vorheriger G igung der Landesf i  behdrde gestattet.



- 2 -  Steuernummer
11007/13830

die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestéitigungen

Zuwendungsbestatigungen für  Spenden

Die Körperschaft.ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehenim  Internet unter hitps://wwwformulare-bfin-
v.de als ausfiillbare Formulare zur Verfügung,

Zuwendungsbestitigungen fiir Mitgliedsbeitrige

X Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50
Abs. 1 EStDV) auszustellen.

1 Die Körperschaft ist nicht berechtigt, fiir Mitgliedsbeitrége Zuwendungsbestatigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§
50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, weil Zweckei .  S. des § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG gefördert werden.

Zuwendungsbestatigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeitrage dürfen nur ausgestellt werden, wenn das Datum dieses Feststel-
lungsbescheides nicht länger als drei Kalenderjahre zurlickliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung mittels
Anlage zum Kérperschaftsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestitigungen und fehlverwendeten Zuwendungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestétigung ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den
in der Zuwendungsbestatigung angegebenen steuerbegiinstigten Zwecken verwendet werden, haftet fiir die entgangene Steuer.

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Kérperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15 %
der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, 8 9 Nr. 5 GewStG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Dieser Verwaltungsakt kann mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid
einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulassiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch} eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhangig ist. I n  diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des
Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Nieder- |

schrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid
bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zusteilung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die
Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist
Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Bei Zusendung durch einfachen Brief außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekanntgabe einen Monat nach Aufgabe zur
Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mittels Einschreiben mit
Rückschein oder durch Zustellungsersuchen ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet. Es soll angegeben
werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel
angeführt werden,

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben
der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten |

Sie bei Ihrem Finanzamt.


